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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung tri6t denjenigen, der aufklärungsbedürftige Geschäfte tätigt, die ihre Wurzel in einem

Land haben, in dem die österreichischen Abgabenbehörden keine Sachverhaltsermittlungen durchführen können, eine

erhöhte Mitwirkungsp;icht und es liegt an diesem, die zweifelhaften Geschäftsbeziehungen vollkommen o6en zu

legen. Eine strenge Prüfung ist besonders dann geboten, wenn sich das zu beurteilende Geschehen in einem für die

Herbeiführung von Abgabenverkürzungen begünstigenden Bereich wie Liechtenstein abspielt (Hinweis E 24.

November 1987, 86/14/0098). Tritt der Steuerp;ichtige in solche Beziehungen ein, muss er von Anbeginn dafür sorgen,

dass er den österreichischen Abgabenbehörden diese Beziehung im Bedarfsfall vollständig aufhellen und

dokumentieren kann. Da im Verhältnis zu Liechtenstein keine Amts- oder Rechtshilfe in Abgabensachen besteht, kann

der Abgabep;ichtige schon deshalb nicht von der ihn tre6enden erhöhten Mitwirkungsp;icht entbunden werden

(Hinweis E 22. März 1995, 93/13/0076).
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